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1. Geltungsbereich  

1.1 Diese Allgemeinen Lieferungsbedingungen gelten für alle 
unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden. Sie gelten 
nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist. 

1.2 Wir erbringen alle unsere Lieferungen und Leistungen 
ausschließlich unter Geltung dieser Allgemeinen Lieferungsbe-
dingungen. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen 
des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ihrer 
Geltung ausdrücklich zugestimmt. Selbst wenn wir auf ein 
Schreiben Bezug nehmen, das abweichende Bedingungen des 
Kunden oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, 
liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Ge-
schäftsbedingungen. 

1.3 Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für 
zukünftige Geschäfte, selbst wenn wir im Einzelfall nicht da-
rauf Bezug nehmen sollten. 

1.4 Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit 
dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und 
Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für 
den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des 
Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftli-
che Bestätigung maßgebend. 

1.5 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Kunden in 
Bezug auf den Vertrag (z. B. Fristsetzung, Mängelanzeige, 
Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich, d. h. in Schrift- oder 
Textform (z. B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche 
Formvorschriften und weitere Nachweise, insbesondere bei 
Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden, bleiben unbe-
rührt. 

2. Vertragsschluss 

2.1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, 
sofern sie nicht ausdrücklich als bindendes Angebot bezeichnet 
sind. Bestellungen oder Aufträge können wir innerhalb von 7 
Tagen nach Zugang annehmen. Kostenvoranschläge sind un-
verbindlich. 

2.2 Die Annahme kann entweder schriftlich (z. B. durch Auf-
tragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den 
Kunden erklärt werden. 

2.3 Maßgeblich für den Auftrag ist unsere schriftliche Auf-
tragsbestätigung, welche auch durch Übersendung einer Rech-
nung mit der Ware erfolgen kann. Hat der Kunde Einwendun-
gen gegen den Inhalt der Auftragsbestätigung, so muss er der 
Auftragsbestätigung unverzüglich widersprechen. Ansonsten 

kommt der Vertrag nach Maßgabe der Auftragsbestätigung zu-
stande. 

2.4 Wir behalten uns vor, nach Vertragsschluss Lieferungen oder 
Leistungen wie folgt zu ändern, sofern dies dem Kunden zumut-
bar ist: 

a)  Produkt- bzw. Prozessänderungen gemäß allgemeiner Wei-
terentwicklung und Verbesserung; 

b)  geringfügige und unwesentliche Abweichungen in Farbe, 
Form, Design, Oberflächenstruktur, Maß, Gewicht und Men-
gen; 

c)  optische sowie sonstige handelsübliche Abweichungen. 

Dies gilt nicht, soweit bestimmte Eigenschaften ausdrücklich 
garantiert werden. 

2.5 Sind aufgrund fehlender oder fehlerhafter Angaben des Kun-
den Änderungen zum Leistungsinhalt erforderlich, sind wir be-
rechtigt, diese vorzunehmen; dadurch entstehende Kosten oder 
Schäden hat der Kunde uns zu erstatten. 

2.6 Unsere Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leis-
tung (z. B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, 
Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen 
desselben (z. B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annä-
hernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertrag-
lich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraus-
setzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, 
sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung 
oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichun-
gen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder techni-
sche Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bautei-
len durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Ver-
wendbarkeit zum vertraglich vorgesehen Zweck nicht beeinträch-
tigen. 

3. Preise und Zahlung 

3.1 Maßgeblich sind die in der Auftragsbestätigung genannten 
Preise. Soweit nichts anderes vereinbart, gelten unsere Preise ab 
Werk und schließen Verpackung, Fracht, Versicherung, Zoll und 
MwSt. nicht ein. 

3.2 Beim Versendungskauf (Ziffer 5. 1) trägt der Kunde die Trans-
portkosten ab Lager und die Kosten einer ggf. vom Kunden ge-
wünschten Transportversicherung. Etwaige Zölle, Gebühren, 
Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Kunde. 

3.3 Wir sind berechtigt, die Vergütung einseitig im Falle der 
Erhöhung von Materialherstellungs- und/oder Material-und/oder 
Produktbeschaffungskosten, Lohn- und Lohnnebenkosten, Sozial-
abgaben sowie Energiekosten und Kosten durch Umweltauflagen 
und/oder Währungsregularien und/oder Zolländerung und/oder 



 

 

Lieferungsbedingungen  

Stand: 07/2022 

 

 

 

 

 

Frachtsätze und/oder öffentliche Abgaben entsprechend zu 
erhöhen, wenn diese die Warenherstellungs- oder Beschaf-
fungskosten oder Kosten unserer vertraglich vereinbarten 
Leistungen unmittelbar oder mittelbar beeinflussen und wenn 
zwischen Vertragsabschluss und Lieferung mehr als vier Mona-
te liegen. Eine Erhöhung im vorgenannten Sinne ist ausge-
schlossen, soweit die Kostensteigerung bei einzelnen oder 
aller der vorgenannten Faktoren durch eine Kostenreduzierung 
bei anderen der genannten Faktoren in Bezug auf die Gesamt-
kostenbelastung für die Lieferung aufgehoben wird. Reduzieren 
sich vorgenannte Kostenfaktoren, ohne dass die Kostenreduzie-
rung durch die Steigerung anderer der vorgenannten Kosten-
faktoren ausgeglichen wird, ist die Kostenreduzierung im Rah-
men einer Preissenkung an den Kunden weiterzugeben. 

 

Liegt der neue Preis aufgrund unseres vorgenannten Preisan-
passungsrechts 20 % oder mehr über dem ursprünglichen 
Preis, so ist der Kunde zum Rücktritt von noch nicht vollständig 
erfüllten Verträgen berechtigt. Er kann dieses Recht jedoch nur 
unverzüglich nach Mitteilung des erhöhten Preises geltend 
machen. 

3.4 Unsere Rechnungen sind, soweit nichts anderes vereinbart, 
sofort rein netto zahlbar. Wir sind jedoch, auch im Rahmen 
einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine 
Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzufüh-
ren. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens 
mit der Auftragsbestätigung. 

3.5 Der Kunde darf nur mit einer unbestrittenen oder rechts-
kräftig festgestellten Gegenforderung aufrechnen. Die Gel-
tendmachung eines Zurückbehaltungsrechts ist dem Kunden 
nur gestattet, wenn es auf demselben Vertragsverhältnis be-
ruht. 

3.6. Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), dass unser 
Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähig-
keit des Kundengefährdet wird, so sind wir nach den gesetzli-
chen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebe-
nenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berech-
tigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertret-
barer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt 
sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehr-
lichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt. 

4. Lieferfrist, Lieferverzug 

4.1 Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei 
Annahme der Bestellung angegeben.  

4.2 Die vereinbarte Lieferzeit beginnt mit Vertragsabschluss, 
jedoch nicht vor Abklärung aller technischen Fragen sowie vor 
der vollständigen Beibringung der vom Kunden bereitzustellen-
den Unterlagen, Materialien oder Werkzeuge sowie nicht vor 
Eingang einer vereinbarten Anzahlung. Nachträgliche Änderungs- 
oder Ergänzungswünsche des Kunden verlängern die Lieferzeit 
angemessen. 

4.3 Lieferfristen und Liefertermine sind eingehalten, wenn bis zu 
ihrem Ablauf der Liefergegenstand unseren Betrieb verlassen hat 
oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. 

4.4 Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir 
nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können (Nichtverfügbar-
keit der Leistung), werden wir den Kunden hierüber unverzüglich 
informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist 
mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist 
nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom 
Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des 
Kunden werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtver-
fügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die 
nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, 
wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen 
haben, weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft 
oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind. 

4.5 Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung 
durch den Kunden erforderlich. Geraten wir in Lieferverzug, so 
kann der Kunde unter Ausschluss weiterer Ansprüche pauscha-
lierten Ersatz seines Verzugsschadens verlangen. Die Schadens-
pauschale beträgt für jede vollendete Kalenderwoche des Ver-
zugs 0,5 % des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch 
höchstens 5 % des Lieferwerts der verspätet gelieferten Ware. 
Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Kunden gar kein 
Schaden oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorste-
hende Pauschale entstanden ist. Ein weitergehender Ersatz unse-
rerseits des Verzugsschadens ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht 
im Falle eines vorsätzlichen, grob fahrlässigen oder arglistigen 
Handelns unsererseits, bei Ansprüchen wegen der Verletzung 
von Leib, Leben oder Gesundheit, sowie im Falle eines vereinbar-
ten fixen Liefertermins im Rechtssinne und der Übernahme einer 
Leistungsgarantie oder eines Beschaffungsrisikos nach § 276 
BGB und bei einer gesetzlich zwingenden Haftung. 

5. Lieferung, Erfüllungsort, Gefahrübergang, Annahmever-
zug 

5.1 Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort für 
die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen 
und Kosten des Kunden wird die Ware an einen anderen Be-
stimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas 
anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versen-
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dung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Ver-
packung) selbst zu bestimmen. 

5.2 Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, wenn 

• die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertragli-
chen Bestimmungszwecks verwendbar ist, 

• die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt 
ist und 

• dem Kunden hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder 
zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, wir erklären uns 
zur Übernahme dieser Kosten bereit). 

5.3 Die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, bei Versen-
dung mit der Auslieferung der Sache an die Transportperson, 
auf den Kunden über. 

5.4 Wählen wir die Versandart, den Weg oder die Versandper-
son aus, so haften wir nur für ein grobes Verschulden bei der 
betreffenden Auswahl. 

5.5 Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine 
Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung aus 
anderen, vom Kunden zu vertretenden Gründen, so sind wir 
berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens ein-
schließlich Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten) zu verlan-
gen.  

Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzli-
chen Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, 
angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt; 
die Pauschale ist aber auf weitergehende Geldansprüche anzu-
rechnen. Dem Kunden bleibt der Nachweis gestattet, dass uns 
überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als 
vorstehende Pauschale entstanden ist. 

6. Selbstbelieferung, Höhere Gewalt 

6.1 Erhalten wir aus von uns nicht zu vertretenden Gründen für 
die Erbringung unserer geschuldeten vertragsgegenständlichen 
Lieferungen oder Leistungen Lieferungen oder Leistungen 
unserer Unterlieferanten trotz ordnungsgemäßer und ausrei-
chender Eindeckung vor Vertragsschluss mit dem Kunden ent-
sprechend der Quantität und der Qualität aus unserer Liefer- 
oder Leistungsvereinbarung mit dem Kunden (kongruente Ein-
deckung) nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig oder treten 
Ereignisse höherer Gewalt von nicht unerheblicher Dauer (d. h. 
mit einer Dauer von länger als 14 Kalendertagen) ein, so wer-
den wir unseren Kunden rechtzeitig schriftlich oder in Textform 
informieren. In diesem Fall sind wir berechtigt, die Lieferung 
um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben oder wegen 
des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise 
zurückzutreten, soweit wir unserer vorstehenden Informations-

pflicht nachgekommen sind und nicht das Beschaffungsrisiko 
oder eine Liefergarantie übernommen haben. 

Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfüg-
bar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurück-
zutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Kunden wer-
den wir unverzüglich erstatten. 

Der höheren Gewalt stehen gleich Epidemien, Pandemien, 
Krankheiten oder Quarantäne, Streik, Aussperrung, behördliche 
Eingriffe, Energie- und Rohstoffknappheit, unverschuldete Trans-
portengpässe oder -Hindernisse, unverschuldete Betriebsbehin-
derungen – z. B. durch Feuer-, Wasser- und Maschinenschäden – 
und allen sonstigen Behinderungen, die bei objektiver Betrach-
tungsweise nicht von uns schuldhaft herbeigeführt worden sind. 

6.2 Ist ein Liefertermin oder eine Lieferfrist verbindlich verein-
bart, wird aufgrund von Ereignissen nach Ziffer 6. 1. der verein-
barte Liefertermin und die vereinbarte Lieferfrist überschritten, 
so ist der Kunde berechtigt, nach fruchtlosem Verstreichen einer 
angemessenen Nachfrist wegen des noch nicht erfüllten Teils 
vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche des 
Kunden, insbesondere auf solche von Schadensersatz, sind in 
diesem Fall ausgeschlossen. 

6.3 Vorstehende Regelung gemäß Ziffer 6. 2. gilt entsprechend, 
wenn aus den in Ziffer 6.1. genannten Gründen auch ohne ver-
tragliche Vereinbarung eines festen Liefertermins dem Kunden 
ein weiteres Festhalten am Vertrag objektiv unzumutbar ist. Wir 
sind von der Lieferverpflichtung befreit, soweit eine Lieferung 
durch höhere Gewalt verhindert wird. Als höhere Gewalt gelten 
z. B. Krieg, Erdbeben, Hochwasser und sonstige Katastrophen, 
Streik, Zerstörung von Produktionseinrichtungen durch Feuer oder 
Explosion, soweit das Lieferhindernis nicht von uns zu vertreten 
ist, jeweils bei uns oder unseren Zulieferanten. Falls das Lie-
ferhindernis mehr als vier Wochen andauert, sind wir in solchen 
Fällen zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

7. Eigentumsvorbehalt 

7.1 Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten 
Waren vor bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderun-
gen aus bisherigen Verträgen. 

7.2 Kommt der Kunde in Zahlungsverzug oder wird erkennbar, 
dass unsere Zahlungsansprüche durch mangelnde Leistungsfä-
higkeit des Kunden gefährdet sind, sind wir berechtigt, die Ware 
aufgrund des Eigentumsvorbehalts herauszuverlangen. Ein Rück-
tritt vom Vertrag ist nicht Voraussetzung für dieses Herausgabe-
verlangen. 

7.3 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der 
Kunde unverzüglich zu benachrichtigen. Der Kunde trägt alle 
Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs und zu einer Wiederbe-
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schaffung des Liefergegenstandes aufgewendet werden müs-
sen, soweit sie nicht von dem Dritten eingezogen werden 
können. 

7.4 Der Kunde ist berechtigt, vorbehaltlich des aus wichtigem 
Grund zulässigen Widerrufs, über den Lieferungsgegenstand im 
Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsgangs zu verfügen. 
Unzulässig sind insbesondere Sicherungsübereignung und 
Verpfändung. Die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware 
darf nur dann vom Kunden an den Erwerber weitergegeben 
werden, wenn sich der Kunde mit seinen Verpflichtungen uns 
gegenüber nicht in Verzug befindet. Im Fall der Weiterveräuße-
rung tritt der Kunde bereits jetzt sämtliche Ansprüche aus der 
Weiterveräußerung, insbesondere Zahlungsforderungen aber 
auch sonstige Ansprüche, die im Zusammenhang mit der Ver-
äußerung stehen, in Höhe unseres Faktura-Endbetrages (ein-
schließlich Mehrwertsteuer) an uns ab. Der Kunde ist bis zu 
einem aus wichtigem Grund zulässigen Widerruf durch uns 
berechtigt, die abgetretenen Forderungen treuhänderisch ein-
zuziehen. Der Weiterverkauf der Forderungen im Rahmen eines 
echten Factorings bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Aus 
wichtigem Grund sind wir berechtigt, die Forderungsabtretung 
auch im Namen des Kunden den Drittschuldnern bekannt zu 
geben. Mit der Anzeige der Abtretung an den Drittschuldner 
erlischt die Einziehungsbefugnis des Kunden. Im Fall des Wi-
derrufs der Einziehungsbefugnis können wir verlangen, dass 
der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Anga-
ben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern die Abtretung mitteilt. Ein wichtiger Grund im 
Sinne dieser Regelungen liegt insbesondere vor bei Zahlungs-
verzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens oder begründeten Anhaltpunkten für eine Überschuldung 
oder drohende Zahlungsunfähigkeit des Kunden. 

7.5 Be- und Verarbeitung des Liefergegenstandes durch den 
Kunden erfolgt stets für uns. Wir gelten als Hersteller im Sinne 
des § 950 BGB ohne weitere Verpflichtung. Wird der Lieferge-
genstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes des Faktura-Betrages zum 
Anschaffungspreis der anderen verarbeiteten Waren. Für die 
durch Verarbeitung entstehende Sache gelten im Übrigen die 
Vorschriften wie für den Liefergegenstand. 

7.6 Für den Fall, dass der Liefergegenstand in der Weise mit 
beweglichen Sachen des Kunden verbunden, vermischt oder 
vermengt wird, dass die Sache des Kunden als Hauptsache 
anzusehen ist, überträgt der Kunde uns hiermit schon jetzt das 
Miteigentum an der Gesamtsache im Verhältnis des Wertes 
des Liefergegenstandes zu dem Wert der anderen verbunde-
nen, vermischten bzw. vermengten Sachen. Der Kunde ver-
wahrt das Eigentum für uns unentgeltlich. Wird der Lieferge-

genstand mit beweglichen Sachen eines Dritten dergestalt ver-
bunden, vermischt oder vermengt, dass die Sache des Dritten als 
Hauptsache anzusehen ist, so tritt der Kunde schon jetzt den ihm 
gegen den Dritten zustehenden Vergütungsanspruch in dem 
Betrag an uns ab, der dem auf den Liefergegenstand entfallen-
den Rechnungsendbetrag entspricht. Die durch Verbindung oder 
Vermischung entstandene neue Sache bzw. die uns zustehenden 
bzw. zu übertragenden (Mit-)Eigentumsrechte an der neuen Sa-
che sowie die nach vorstehendem Absatz abgetretenen Vergü-
tungsansprüche dienen in gleicher Weise der Sicherung unserer 
Forderungen wie der Liefergegenstand selbst. 

7.7 Soweit der Eigentumsvorbehalt oder die Forderungsabtretung 
aufgrund nicht abdingbarer ausländischer Rechtsvorschriften 
unwirksam oder undurchsetzbar sein sollten, gilt die dem Eigen-
tumsvorbehalt oder der Forderungsabtretung in diesem Bereich 
entsprechende Sicherheit als vereinbart. Ist hiernach die Mitwir-
kung des Kunden erforderlich, hat er alle Maßnahmen zu treffen, 
die zur Begründung und Erhalt der Sicherheit erforderlich sind. 

8. Mängelansprüche 

8.1 Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln 
(einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemä-
ßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die 
gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes 
bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen 
Sondervorschriften bei Endlieferung der unverarbeiteten Ware an 
einen Verbraucher, auch wenn dieser sie weiterverarbeitet hat 
(Lieferantenregress gem. § 478 BGB). Ansprüche aus Lieferanten-
regress sind ausgeschlossen, wenn die mangelhafte Ware durch 
den Kunden oder einen anderen Unternehmer, z. B. durch Einbau 
in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde. 

8.2 Die Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass er 
seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 
381 HGB) nachgekommen ist. Bei Baustoffen und anderen zum 
Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten Waren 
hat eine Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor der Verar-
beitung zu erfolgen. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersu-
chung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist 
uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In jedem 
Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb von 5 Arbeitstagen ab 
Lieferung und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel 
innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. 
Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung 
und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht bzw. 
nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel 
nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. 

8.3 Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst 
wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels 
(Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache 
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(Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter 
den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unbe-
rührt. 

8.4 Solange der Kunde uns nicht Gelegenheit gibt, uns von dem 
Mangel zu überzeugen, er insbesondere auf Verlangen die 
beanstandete Ware oder Proben nicht zur Verfügung stellt, 
kann er sich auf einen Mangel der Ware nicht berufen. 

8.5 Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon 
abhängig zu machen, dass der Kunde den fälligen Kaufpreis 
bezahlt. 

8.6 Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung 
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die 
beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im 
Falle der Ersatzlieferung hat uns der Kunde die mangelhafte 
Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die 
Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften 
Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht 
zum Einbau verpflichtet waren. 

8.7 Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderli-
chen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- 
und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten 
tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen 
Regelung, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Erhöhen sich 
diese Kosten dadurch, dass der Liefergegenstand an einen 
anderen Ort als den Anlieferort verbracht wurde, trägt diese 
Kosten der Kunde. Liegt tatsächlich ein Mangel nicht vor, kön-
nen wir vom Kunden die aus dem unberechtigten Mangelbesei-
tigungsverlangen uns entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- 
und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die feh-
lende Mangelhaftigkeit war für den Kunden nicht erkennbar. 

8.8 Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für 
die Nacherfüllung vom Kunden zu setzende angemessene Frist 
erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften 
entbehrlich ist, kann der Kunde vom Kaufvertrag zurücktreten 
oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel 
besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 

8.9 Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln 
nur nach Maßgabe von Ziffer 9. und sind im Übrigen ausge-
schlossen. 

 

9. Schadensersatz 

9.1 Soweit sich aus diesen Lieferbedingungen einschließlich 
der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften 
wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertragli-
chen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. 

9.2 Auf Schadensersatz haften wir, gleich aus welchem Rechts-
grund, bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.  
 
Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur  
a)  für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit; 
b)  für Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflich-

ten (Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und ver-
trauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den 
Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schadens begrenzt. 

9.3 Die sich aus Abs. 1 ergebenden Haftungsbeschränkungen 
gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von 
Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften 
zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel 
arglistig verschwiegen haben, eine Garantie für die Beschaffen-
heit der Ware übernommen haben und für eine Haftung nach 
dem Produkthaftungsgesetz. 

9.4 Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel 
besteht, kann der Kunde nur zurücktreten oder kündigen, wenn 
wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündi-
gungsrecht des Kunden (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) 
wird ausgeschlossen.  

9.5 Die gesetzlichen Regelungen über die Beweislast bleiben 
durch die vorstehenden Regelungen unberührt. 

10.Verjährung 

10.1 Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allge-
meine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmän-
geln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart 
ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.  

10.2 Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder 
eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise 
für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaf-
tigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist 
gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 
Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche 
Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. §§ 438 Abs. 1 Nr. 1, 71 
Abs. 3, §§ 444, 445b BGB). 

10.3 Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten 
auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzan-
sprüche des Kunden, die auf einem Mangel der Ware beruhen, 
es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Ver-
jährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren 
Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Kunden gem. 
Ziffer 9. 2. Satz 1 und Satz 2 (a) sowie nach dem Produkthaf-
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tungsgesetz verjähren jedoch ausschließlich nach den gesetzli-
chen Verjährungsfristen. 

11. Gerichtsstand, Erfüllungsort und anwendbares Recht 

11.1 Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für beide Teile 
der Sitz unseres Unternehmens. 

11.2 Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 
sowie über sein Entstehen und über seine Wirksamkeit erge-
benden Rechtsstreitigkeiten ist bei Kaufleuten, die im Zeit-
punkt der verfahrenseinleitenden Maßnahme ihren Sitz in der 
Europäischen Union, der Schweiz, Norwegen oder Island ha-
ben, für beide Teile das für den Sitz unseres Unternehmens 
zuständige Gericht. Abweichend hiervon können wir nach 
unserer Wahl Klage auch am Sitz des Kunden erheben.  

11.3 Soweit vorstehende Ziffer 11.2 nicht anwendbar ist, ist für 
alle sich aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen 
und seine Wirksamkeit ergebenden Rechtsstreitigkeiten nach 
der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für 
Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluss des or-
dentlichen Rechtswegs endgültig zu entscheiden. Der Ort des 
Schiedsverfahrens ist Karlsruhe, Deutschland. Die Sprache des 
Schiedsverfahrens ist deutsch 

11.4 Das Vertragsverhältnis unterliegt ausschließlich deut-
schem Recht unter Ausschluss der Regelungen des Internatio-
nalen Privatrechts und unter Ausschluss des UN-Kaufrecht 
(CISG). 
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